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§ 23 00. ROG 1994

006. ROG 1994 - 0O6. Raumordnungsgesetz 1994

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 28.06.2025

1. (1)Als Landefldchen sind Fldchen an WasserstraRen vorzusehen, die fiir den Ubergang des Personen- oder
Guterverkehrs vom Wasserweg auf den Landweg bestimmt sind. Auf Landeflachen kénnen neben den
erforderlichen Transporteinrichtungen, Lager- und Verkehrsflachen auch dazugehorige Verwaltungs-, Betriebs-
und Betriebswohngebaude errichtet werden. Dies gilt auch fiir Dienstleistungsbetriebe, die zum Betrieb von
Landeflachen gehdren. Andere Bauwerke und Anlagen diirfen nicht errichtet werden. (Anm: LGBI.Nr. 69/2015)

2. (2)Als Gebiete, die fir Bauwerke bestimmt sind, die einem zeitweiligen Wohnbedarf dienen
(Zweitwohnungsgebiete), sind solche Flachen vorzusehen, die fir Bauwerke zur Deckung des Wohnbedarfes
wahrend des Wochenendes, des Urlaubes, der Ferien oder eines sonstigen nur zeitweiligen Wohnbedarfes
bestimmt sind. In Zweitwohnungsgebieten dirfen Bauwerke fir einen dauernden Wohnbedarf errichtet werden,
soweit dies nicht ausdrucklich ausgeschlossen wird. Dartber hinaus ist die Beschrankung der Wohnnutzflache
zulassig. Sonstige Bauwerke und Anlagen sind nur zulassig, wenn sie dazu dienen, den taglichen Bedarf der
Bewohnerinnen bzw. Bewohner zu decken. (Anm: LGBI.Nr. 69/2015, 125/2020)

3. (3)Als Gebiete flr Geschaftsbauten sind solche Flachen vorzusehen, die flir Geschaftsbauten § 24) bestimmt sind.
Solche Geschéftsbauten dirfen - ausgenommen in Kerngebieten bis 1.500 m? Gesamtverkaufsflache je Bauplatz -
ausschlief3lich in diesen Gebieten errichtet werden; ihre Gesamtverkaufsflache darf das im Flachenwidmungsplan
festgelegte Hochstausmal nicht Ubersteigen, wobei eine Grundstlicksteilung zu keiner Erhéhung der insgesamt
im Flachenwidmungsteil festgelegten Gesamtverkaufsflache fihren darf. Gleiches gilt fir die Verwendung eines
bisher anderweitig verwendeten Gebaudes als Geschaftsbau sowie flr die VergrofRerung der
Gesamtverkaufsflache eines bereits bestehenden Geschaftsbaus. Andere Bauwerke und Anlagen durfen nicht
errichtet werden. Widmet eine Gemeinde Gebiete fur Geschaftsbauten, hat der Flachenwidmungsteil festzulegen,
welches Hochstausmal an Gesamtverkaufsflache Geschaftsbauten haben diirfen, die darauf errichtet werden
sollen. Die Beschrankung oder der Ausschluss eines bestimmten Warenangebots ist zuldssig. Eine Kombination
mit anderen Widmungen gemal? § 22 ist zuldssig, wobei dies zu keiner Erhéhung der insgesamt im
Flachenwidmungsteil festgelegten Verkaufsflache fihren darf. (Anm: LGBI.Nr. 69/2015, 125/2020)

4. (3a)lm Gebiet fur Geschaftsbauten mit einer im Flachenwidmungsteil festgelegten Gesamtverkaufsflache von
mehr als 800 m2 sind nur Gebaude mit mindestens drei oberirdischen Geschol3en zulassig, wobei das zweite und
dritte oberirdische Geschol3 jeweils mindestens 75 % der Bruttogrundflache des ErdgeschoRRes aufzuweisen hat,
um als Geschol3 im Sinn dieser Bestimmung zu gelten. Dieser Vorgabe kann auch durch die Festlegung einer
kombinierten Widmung gemal3 Abs. 3 letzter Satz bzw. einer gescholRweisen Widmung gemalR 8 18 Abs. 6
entsprochen werden. Im Flachenwidmungsteil kann eine geringere Geschof3anzahl allenfalls in Verbindung mit
einer Bebauungsdichte festgelegt werden, wenn sonst siedlungsstrukturelle Nachteile bzw. Beeintrachtigungen
des Orts- und Landschaftsbildes zu erwarten sind oder im Flachenwidmungsteil eine Einschréankung auf ein
autokundenorientiertes Warenangebot erfolgt. (Anm: LGBI.Nr. 125/2020, 14/2024)

5. (4)Als Sondergebiete des Baulands sind solche Flachen vorzusehen, die dazu bestimmt sind,

1. 1.Bauwerke und Anlagen aufzunehmen, deren Standorte besonders zu schtitzen oder zu sichern sind oder


file:///
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=LgblAuth&Lgblnummer=69/2015&Bundesland=Ober%25C3%25B6sterreich&BundeslandDefault=Ober%25C3%25B6sterreich&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=LgblAuth&Lgblnummer=69/2015&Bundesland=Ober%25C3%25B6sterreich&BundeslandDefault=Ober%25C3%25B6sterreich&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=LgblAuth&Lgblnummer=125/2020&Bundesland=Ober%25C3%25B6sterreich&BundeslandDefault=Ober%25C3%25B6sterreich&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
https://www.jusline.at/gesetz/ooe_rog_1994/paragraf/24
https://www.jusline.at/gesetz/ooe_rog_1994/paragraf/22
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=LgblAuth&Lgblnummer=69/2015&Bundesland=Ober%25C3%25B6sterreich&BundeslandDefault=Ober%25C3%25B6sterreich&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=LgblAuth&Lgblnummer=125/2020&Bundesland=Ober%25C3%25B6sterreich&BundeslandDefault=Ober%25C3%25B6sterreich&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
https://www.jusline.at/gesetz/ooe_rog_1994/paragraf/18
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=LgblAuth&Lgblnummer=125/2020&Bundesland=Ober%25C3%25B6sterreich&BundeslandDefault=Ober%25C3%25B6sterreich&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=LgblAuth&Lgblnummer=14/2024&Bundesland=Ober%25C3%25B6sterreich&BundeslandDefault=Ober%25C3%25B6sterreich&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True

denen sonst aus Sicht der Raumordnung eine besondere Bedeutung zukommt, wie insbesondere
Krankenanstalten, Schulen, Kirchen und Kldster, Burgen und Schlésser, Kasernen, Sportstatten und
Tourismusbetriebe, jeweils einschlieBlich der dazugehdrigen, standig bestehenden Anlagen, sowie Ver- und
Entsorgungsanlagen, oder

2. 2.Veranstaltungsgebdude und Freizeiteinrichtungen aufzunehmen, denen aus Sicht der Uberdrtlichen
Raumordnung eine besondere Bedeutung zukommt, wie insbesondere Grof3kinos und GroRdiskotheken,
oder

3. 3.Betriebe aufzunehmen, die unter den Anwendungsbereich der Seveso llI-Richtlinie fallen, wobei im
Flachenwidmungsplan innerhalb derartiger Sondergebiete des Baulands nach dem zulassigen
Gefahrdungspotential der Betriebe weiter differenziert werden kann.

(Anm: LGBI.Nr. 83/1997, 32/1999, 115/2005, 69/2015)

6. (5)Die im Abs. 4 Z 2 und 3 genannten Anlagen, Bauwerke und Betriebe dirfen ausschlieRlich in Sondergebieten
des Baulands errichtet werden, die daftir vorgesehen sind. (Anm: LGBI.Nr. 115/2005, 69/2015)

7. (6)Andere Bauwerke und Anlagen dirfen

1. 1.in Sondergebieten des Baulands gemaf Abs. 4 Z 1 und 2 nur errichtet werden, wenn sie mit dem Zweck
der Widmung zu vereinbaren sind;
2. 2.in Sondergebieten des Baulands gemaR Abs. 4 Z 3 nur errichtet werden, wenn ihre Errichtung im
Industriegebiet (§ 22 Abs. 7) zulassig ware.
(Anm: LGBI.Nr. 115/2005, 69/2015)

8. (7)Tourismusbetriebe gemal Abs. 4 Z 1 diirfen als Beherbergungsbetriebe nur errichtet werden, wenn
zugeordnete Raumlichkeiten fur Infrastruktureinrichtungen, wie zB Rezeptionen, Speisesale, Restaurants, Cafés,
Wellnessbereiche und dergleichen vorhanden sind. Eine Gber die touristische Verwendung hinausgehende
Nutzung fUr einen dauernden oder zeitweiligen Wohnbedarf ist unzuldssig. Eine touristische Verwendung ist
insbesondere dann anzunehmen, wenn ein Beherbergungsbetrieb der Tourismusabgabenpflicht gemal § 47
Abs. 2 Z 1 O6. Tourismusgesetz 2018 unterliegt. (Anm: LGBI.Nr. 125/2020)

In Kraft seit 01.02.2024 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=LgblAuth&Lgblnummer=69/2015&Bundesland=Ober%25C3%25B6sterreich&BundeslandDefault=Ober%25C3%25B6sterreich&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Lgbl&Lgblnummer=83/1997&Bundesland=Ober%25C3%25B6sterreich&BundeslandDefault=Ober%25C3%25B6sterreich&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Lgbl&Lgblnummer=32/1999&Bundesland=Ober%25C3%25B6sterreich&BundeslandDefault=Ober%25C3%25B6sterreich&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Lgbl&Lgblnummer=115/2005&Bundesland=Ober%25C3%25B6sterreich&BundeslandDefault=Ober%25C3%25B6sterreich&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=LgblAuth&Lgblnummer=69/2015&Bundesland=Ober%25C3%25B6sterreich&BundeslandDefault=Ober%25C3%25B6sterreich&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Lgbl&Lgblnummer=83/1997&Bundesland=Ober%25C3%25B6sterreich&BundeslandDefault=Ober%25C3%25B6sterreich&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Lgbl&Lgblnummer=32/1999&Bundesland=Ober%25C3%25B6sterreich&BundeslandDefault=Ober%25C3%25B6sterreich&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Lgbl&Lgblnummer=115/2005&Bundesland=Ober%25C3%25B6sterreich&BundeslandDefault=Ober%25C3%25B6sterreich&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=LgblAuth&Lgblnummer=69/2015&Bundesland=Ober%25C3%25B6sterreich&BundeslandDefault=Ober%25C3%25B6sterreich&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Lgbl&Lgblnummer=115/2005&Bundesland=Ober%25C3%25B6sterreich&BundeslandDefault=Ober%25C3%25B6sterreich&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=LgblAuth&Lgblnummer=69/2015&Bundesland=Ober%25C3%25B6sterreich&BundeslandDefault=Ober%25C3%25B6sterreich&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Lgbl&Lgblnummer=115/2005&Bundesland=Ober%25C3%25B6sterreich&BundeslandDefault=Ober%25C3%25B6sterreich&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=LgblAuth&Lgblnummer=69/2015&Bundesland=Ober%25C3%25B6sterreich&BundeslandDefault=Ober%25C3%25B6sterreich&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
https://www.jusline.at/gesetz/ooe_rog_1994/paragraf/22
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Lgbl&Lgblnummer=115/2005&Bundesland=Ober%25C3%25B6sterreich&BundeslandDefault=Ober%25C3%25B6sterreich&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=LgblAuth&Lgblnummer=69/2015&Bundesland=Ober%25C3%25B6sterreich&BundeslandDefault=Ober%25C3%25B6sterreich&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Lgbl&Lgblnummer=115/2005&Bundesland=Ober%25C3%25B6sterreich&BundeslandDefault=Ober%25C3%25B6sterreich&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=LgblAuth&Lgblnummer=69/2015&Bundesland=Ober%25C3%25B6sterreich&BundeslandDefault=Ober%25C3%25B6sterreich&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=LgblAuth&Lgblnummer=125/2020&Bundesland=Ober%25C3%25B6sterreich&BundeslandDefault=Ober%25C3%25B6sterreich&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
file:///

	§ 23 Oö. ROG 1994
	Oö. ROG 1994 - Oö. Raumordnungsgesetz 1994


